
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Bernd Riexinger, Thomas Lutze, Dr. Gesine Lötzsch, Klaus 
Ernst, Christian Görke, Susanne Hennig-Wellsow, Caren Lay, Ralph Lenkert, 
Christian Leye, Pascal Meiser, Victor Perli, Alexander Ulrich, Dr. Sahra 
Wagenknecht, Janine Wissler und der Fraktion DIE LINKE.

Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplanes

Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
heißt es:
„Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen 
an. Dazu werden wir parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dia-
logprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbän-
den starten mit dem Ziel einer Verständigung über die Prioritäten bei der Um-
setzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan. Bis zur Bedarfsplanüberprü-
fung gibt es eine gemeinsame Abstimmung über die laufenden Projekte.“ (Koa-
litionsvertrag 2021 bis 2025, S. 48)
Das Fernstraßenausbaugesetz wurde zuletzt geändert am 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3354), darin heißt es in § 4:
„Nach Ablauf von jeweils fünf Jahren prüft das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur, ob der Bedarfsplan der Verkehrsentwicklung anzu-
passen ist; in die Prüfung sind die bei der Bedarfsplanung berührten Belange, 
insbesondere die der Raumordnung, des Umweltschutzes und des Städtebaus, 
einzubeziehen. Die Anpassung geschieht durch Gesetz.“
Deutschland besitzt mit über 13 192 Kilometern Autobahnen, rund 38 000 Ki-
lometern Bundesstraßen und rund 179 000 Kilometern Landes- und Kreisstra-
ßen (BMDV (Bundesministerium für Digitales und Verkehr) – Infrastruktur 
(bmvi.de)) ein sehr dichtes überörtliches Straßennetz. Der Bundesverkehrswe-
geplan (BVWP) 2030 und das im Dezember 2016 beschlossene geänderte 
Fernstraßenausbaugesetz sehen vor, dass über 850 Kilometer Autobahnen neu 
gebaut und weitere mehr als 1 700 Kilometer Autobahn mehrstreifig ausgebaut 
werden. Darüber hinaus ist der Neu- oder Ausbau von etwa 3 500 Kilometern 
Bundesstraßen geplant (bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf 
(bmvi.de), S. 38). Aus dem Umweltbericht zum BVWP 2030 (bvwp-2030-umw
eltbericht.pdf (bmvi.de), S. 143) geht hervor, dass die Projekte des Vordringli-
chen Bedarfs bei den Bundesfernstraßen eine Zunahme der CO2-Emissionen 
um 545 323 Tonnen pro Jahr verursachen würden.
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Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Wann soll der Dialogprozess zur „Verständigung über die Prioritäten bei 

der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan“ (Koalitionsver-
trag 2021 bis 2025, S. 48) starten?
a) Wie soll die Arbeitsweise des Dialogprozesses gestaltet werden?
b) Bis wann soll der Dialogprozess seine Arbeit beendet haben?
c) Welche Verbände werden dazu eingeladen?
d) Wer entscheidet darüber, welche Verbände eingeladen werden?
e) Werden auch die Bundesländer beteiligt, und wenn ja, in welcher 

Form? Wenn nein, warum nicht?
f) Wer soll ihn leiten?
g) Wird es eine Geschäftsstelle geben?
h) Soll es einen Begleitkreis zum Dialogprozess geben, und wenn ja, um 

welche Art von Begleitkreis handelt es sich, und welche Funktion soll 
er haben?

 2. In welcher Art und Weise sollen die Ergebnisse des Dialogprozesses in zu-
künftigen politischen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden?

 3. Soll der Dialogprozess auch über den Bau bzw. die Abkehr vom Bau kon-
kreter Projekte entscheiden, und wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, nach welchen Kriterien sollen diese Projekte ausgewählt werden, 
und anhand welcher Kriterien soll die Repriorisierung von Projekten erfol-
gen (bitte begründen)?

 4. Werden dieser Dialogprozess und die bereits laufende Bedarfsplanüberprü-
fung zwei getrennte Prozesse sein, oder werden sie, und wenn ja, wie, in-
haltlich verschränkt werden?
Wie soll über die Fortführung oder Änderung etc. eines Projektes entschie-
den werden, wenn Bedarfsplanüberprüfung und Dialogprozess zu ver-
schiedenen Empfehlungen kommen?

 5. Welche Verbände sind in welcher Form an der laufenden Bedarfsplanüber-
prüfung beteiligt (bitte ggf. getrennt für die drei Bedarfspläne angeben)?
a) Wer hat entschieden, welche Verbände daran beteiligt sind?
b) Warum wurden diese jeweils ausgewählt?
c) Sollen weitere Verbände daran beteiligt werden, und wenn ja, welche, 

und wenn nein, warum nicht?
d) Werden die Bundesländer daran beteiligt?
Wenn ja, in welcher Weise?
Wenn nein, warum nicht?

 6. Wann soll der Deutsche Bundestag über die Ergebnisse der Bedarfsplan-
überprüfung informiert werden?

 7. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellerinnen und Frage-
steller, dass diese Überprüfung laut der gesetzlichen Vorgaben (u. a. § 4 
des Fernstraßenausbaugesetzes) im Dezember 2021 hätte abgeschlossen 
werden müssen?

 8. Warum wurde die Bedarfsplanüberprüfung nicht fristgemäß abgeschlos-
sen?
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 9. Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, die Bewertungsmethodik 
vor dem Hintergrund des Klimaschutzgesetzes und dem Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts vom 29. April 2021 dazu zu aktualisieren (bitte 
begründen)?

10. Wird es eine Anpassung der Bewertungsmethodik geben?
Wenn nein, warum nicht?
Wenn ja, welche Parameter werden wie angepasst, und ggf. welche entfal-
len oder kommen hinzu?

11. Inwiefern wurden und ggf. sollen zukünftig die CO2-Emissionen beim Bau 
einer Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt werden?

12. Soll es einen „Klima-Check“ nach dem Vorbild Österreichs (Klimacheck: 
Ergebnisse ASFINAG-Bauprogramm liegen vor (bmk.gv.at)) für einzelne 
Vorhaben geben (bitte begründen)?

13. Ist die Szenario- und Prämissendefinition für die Verkehrsprognose 2040 
bereits abgeschlossen, bzw. wann wird dies der Fall sein, und wird diese 
dann gesondert, und wenn ja, wo, und wie, veröffentlich (bitte begrün-
den)?

14. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung für die Anwendung des 
Fernstraßenausbaugesetzes, des Bundesschienenwegeausbaugesetzes und 
des Bundeswasserstraßenausbaugesetzes jeweils aus der Tatsache, dass die 
Bedarfsplanüberprüfungen nicht fristgemäß abgeschlossen wurden?

15. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragestellerinnen und Frage-
steller, dass die Kennzeichnung eines geplanten Verkehrsprojektes im je-
weiligen Bedarfsplan als vordringlich kein direktes Gebot für die Bundes-
regierung bedeutet, mit der Planung zu beginnen, sondern dass es vielmehr 
einen Ermessensspielraum gibt, wann welches Projekt prioritär vorange-
trieben wird (bitte begründen)?

16. Werden bei Überprüfung des Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen alle 
Projekte, bei denen
a) die konkrete Planung noch nicht begonnen hat,
b) die konkrete Planung noch nicht beendet wurde,
c) der Bau noch nicht begonnen wurde,
d) der Bau bereits begonnen hat,
überprüft (bitte jeweils begründen)?

17. Werden bei Überprüfung des Bedarfsplanes für die Schienenwege des 
Bundes alle Projekte, bei denen
a) noch keine Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen wurden,
b) bereits Finanzierungsvereinbarungen abgeschlossen wurden, die Pla-

nung aber noch nicht beendet wurde,
c) der Bau noch nicht begonnen wurde,
d) der Bau bereits begonnen hat,
überprüft (bitte jeweils begründen)?

18. Werden bei Überprüfung des Bedarfsplanes für die Bundeswasserstraßen 
alle Projekte, bei denen
a) die konkrete Planung noch nicht begonnen hat,
b) die konkrete Planung noch nicht beendet wurde,
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c) der Bau noch nicht begonnen wurde,
d) der Bau bereits begonnen hat,
überprüft (bitte jeweils begründen)?

19. Wird es bei diesen Überprüfungen (Fragen 16 bis 18), insbesondere ange-
sichts der stark gestiegenen Baukosten, jeweils eine Überprüfung und ggf. 
Aktualisierung der Baukosten geben, und wenn ja, inwiefern? Wenn nein, 
warum nicht?

20. In welcher Art und Weise erfolgt innerhalb der Bundesregierung „eine ge-
meinsame Abstimmung über die laufenden Projekte“?
a) Konsultiert das BMDV die anderen Bundesministerien, bevor Planun-

gen für ein Projekt aufgenommen werden, und wenn nein, warum 
nicht?

b) Konsultiert das BMDV die Koalitionsfraktionen, bevor Planungen für 
ein Projekt aufgenommen werden, und wenn nein, warum nicht?

c) Konsultiert das BMDV die jeweils betroffenen Landesregierungen, be-
vor Planungen für ein Projekt aufgenommen werden, und wenn nein, 
warum nicht?

d) Für welche Projekte hat bisher eine solche gemeinsame Abstimmung 
(Fragen 20a bis 20c) stattgefunden (bitte Projekte einzeln mit Angabe 
der Abstimmungsformate und Abstimmungstermine nennen)?

e) Für welche Projekte ist eine solche Abstimmung (der Fragen 20a bis 
20c) in naher Zukunft geplant?

f) Sofern bisher noch keine Abstimmung erfolgt oder geplant ist, was 
sind die Gründe dafür?

21. Welcher Art sind „die etablierten Gesprächsformate“ für die „Zusammen-
arbeit und den fachlichen Austausch zwischen dem Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr (BMDV), der Autobahn GmbH des Bundes, dem 
FBA sowie den Ländern“ (https://www.verkehrsministerkonferenz.de/VM
K/DE/termine/sitzungen/22-05-04-05-vmk/22-05-04-05-bericht-bmdv-4-2.
pdf?__blob=publicationFile&v=2)?
a) Welchem Zweck dienen diese Gesprächsformate?
b) Wird dabei auch grundsätzlich über die Aufnahme von Planungen oder 

den Baubeginn gemeinsam entschieden?
22. Wird die Bundesregierung der Forderung der Landesverkehrsminister „zur 

Einrichtung eines strategischen Begleitgremiums aller Länder bei der Au-
tobahn GmbH“ nachkommen (https://www.verkehrsministerkonferenz.de/
VMK/DE/termine/sitzungen/22-05-04-05-vmk/22-05-04-05-beschluss.pdf
?__blob=publicationFile&v=2), Punkt 4.2 der Tagesordnung, Nummer 2) 
(bitte begründen)?

23. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung der Länder, dass die „Beteili-
gung der Länder durch die vorhandenen Sitzungsformate zwischen Bund, 
Ländern und Autobahn GmbH“ die Einrichtung eines solchen strategi-
schen Leitgremiums nicht ersetzen (ebd.) (bitte begründen)?
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24. Hält die Bundesregierung vor dem Hintergrund einerseits der Anforderung 
des Klimaschutzgesetzes und des Beschlusses des Bundesverfassungsge-
richts vom 29. April 2021 dazu, und andererseits der Tatsache, dass der 
weitere Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen ausweislich des Umwelt-
berichtes zum Bundesverkehrswegeplan 2030 zu einem Anstieg der CO2-
Emissionen (bei Bau und Betrieb) führt, am weiteren Neu- und Ausbau 
von Bundesfernstraßen fest (bitte begründen)?

25. Hält die Bundesregierung die in der Vorbemerkung der Fragesteller zitier-
ten konkreten Angaben zum Anstieg der CO2-Emissionen durch den wei-
teren Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen für weiterhin zutreffend?
Wenn ja, mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung verhindern, 
dass der weitere Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen zu einem weite-
ren Anstieg der CO2-Emissionen durch Bau und Betrieb führt?
Wenn nein, warum nicht, und zu welcher Veränderung der CO2-Emissio-
nen wird es durch den weiteren Neu- und Ausbau der Bundesfernstraßen 
nach ihrer Auffassung, auf Basis welcher Annahmen oder Berechnungen, 
kommen?

Berlin, den 1. Juli 2022

Amira Mohamed Ali, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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